
Haftungsverzichtserklärung für die Veranstaltung 

MIB RALLYE, 17.10. bis 18.10.2015 

 

 
Name Fahrer  _______________________________________________ 

Name Beifahrer  _______________________________________________ 

Adresse (gemäß Anmeldung) _______________________________________________ 

PLZ-Ort  _______________________________________________ 

KFZ-Kennzeichen _______________________________________________ 

 

1) Die nachstehenden Haftungsvereinbarungen werden mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 

wirksam. 

2) Die gültigen Verkehrsvorschriften der StvO sind unter allen Umständen einzuhalten. 

3) Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Bevollmächtigten ist grundsätzlich Folge zu leisten. 

4) Der Teilnehmer garantiert, dass sich das teilnehmende Fahrzeug in einem verkehrssicheren und technisch einwandfreien Zustand 

befindet, ordnungsgemäß zugelassen und Haftpflicht versichert ist. 

5) Der Teilnehmer garantiert, dass dieser sich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. 

6) Ansprüche des Teilnehmenden auf Schadensersatz gegenüber dem Veranstalter und/oder seinen Erfüllungsgehilfen (Ordner, 

Helfer, etc.) sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die (Mit-) Verursachung des Schadens auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit des Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen beruht. 

7) Insoweit verzichtet der Teilnehmer auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung von Ansprüchen jedweder Art für alle an seiner 

Person oder dem benutzten Fahrzeug erlittenen unmittelbaren oder mittelbaren, materiellen bzw. immateriellen Schäden sowie auf 

Schäden, die infolge der Inanspruchnahme Dritter gegenüber dem Teilnehmer entstehen. Ein Rückgriff gegenüber dem 

Veranstalter und/oder seinen Erfüllungsgehilfen ist insofern ausgeschlossen. 

8) Der vorgenannte Verzicht gilt auch gegenüber allen mittelbar oder unmittelbar mit der Durchführung der Veranstaltung in 

Verbindung stehenden juristischen bzw. natürlichen Personen (z.B. Veranstalter, Helfer, Ordnerkräfte, etc.). 

9) Die Teilnehmer (Fahrer/in, Beifahrer/in und ggf. Mitfahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die 

alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. 

10) Fahrer/in und Beifahrer/in erklären mit der Unterzeichnung der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, Helfer, Behörden, Straßenbaulastträger, 

Hilfsdienste sowie andere natürliche oder juristische Personen, die mit der Organisation und/oder der Durchführung der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, außer für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

beruhen. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für eventuelle Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen von Startnummern 

und Veranstaltungskennzeichen (Rallye-Schilder) entstehen. 

11) Sind Fahrer/in oder Beifahrer/in nicht Eigentümer/in des Wettbewerbsfahrzeugs, erklären Fahrer/in und Beifahrer/in mit Abgabe der 

Nennung, dass sich der Eigentümer mit der Teilnahme seines Fahrzeugs an der MIB RALLYE, dem Reglement und insbesondere 

dem unter Punkt 1 genannten Haftungsbedingungen einverstanden erklärt. Jedwede Ansprüche, die dem Eigentümer des 

Wettbewerbsfahrzeugs im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, kann dieser lediglich gegen Anmelder/in, Fahrer/in 

oder Beifahrer/in geltend machen, nicht aber gegen natürliche und juristische Personen, die mit der Organisation und/oder 

Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen. Fahrer/in und Beifahrer/in müssen eine schriftliche Einverständniserklärung 

des Fahrzeugeigentümers bei der Rallye mitführen, die auf Verlangen des Veranstalters vorzulegen ist. 

12) Bei Abbruch der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des 

Nenngeldes sowie auf Erstattung sonstiger etwaiger Schäden. 

13) Die ausgehändigten Startnummern sind grundsätzlich für das Bekleben der Fahrertüren geeignet. Für eventuell auftretende  

Lackschäden ist der Veranstalter nicht haftbar. Das Befestigen der Startnummern ist alternativ auch auf den Seitenscheiben 

möglich. 

 

 

Datum      Unterschrift Fahrer    Unterschrift Beifahrer 


